
GEMEINDE ALTMITTWEIDA

Gemeinde Altmittweida - Hauptstraße 92 - 09648 Altmittweida

Staatliches Rechnungsprüfungsamt Würzen
Frau Annett Majunke
Kantstr. l
04808 Würzen

Ansprechpartner: Herr Miether
Telefon: 03727 2847
Fax: 03727 2847

E-Mail: altmittweida@hotmail.de

Datum: 08.05.2026
Aktenzeichen:

Prüfbericht überörtliche Prüfung 2018 - 2023 Gemeinde Altmittweida vom 11.02. 2026

Sehr geehrte Frau Majunke,

zu den Feststellungen, zu denen nach TNr. III Stellungnahmen erforderlich sind, teile ich Ihnen
R>lgendes mit:

Zu TNr. II 2 - Beanstandun n s v ran e n enen Prüfun en:

Haushalts- n Wirtsch ftsf'hrun 2009-2012:

TNr. IV 2. 2 - Unent eltliche Nutzun s" erlassun kommunaler Räumlichkeiten

Der Gemeinderat der Gemeinde Altmittweida hat am 08. 09. 2025 den Beschluss zur kosten-

freien Nutzung der Sportstätten neu gefasst. Damit müsste die Beanstandung ausgeräumt
sein. Der Rechtsaufsichtsbehörde wurde der Beschluss am 15. 09. 2025 vorgelegt und um Ab-
schlusserklärung der Prüfung 2009 - 2012 gebeten.

Eröffnun sbilanz zum 01. 1. 2013:

Die Feststellung TNr. II 5.4 - Sonderposten ohne Zuordnung zum Vermögensgegenstand - wurde
im Jahresabschuss 2025 erledigt. Die Zuordnung ist eri'olgt.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Rechtsaufsichtsbehörde am 05. 09. 2017 den Abschluss
der überörtlichen Prüfung bestätigt hat und somit keine Änderungsnotwendigkeit mehr bestehen
dürfte. Die Feststellungen zu TNr. III 1.2, 2. 1, 3. 1, 3. 3 und 3.5 sollten damit hinfällig sein.

Haushalts-und Wirtschaftsführun 2 13-2017:

TNr. IV 5.3 - Verträ e mit Vereinen
Es wird angestrebt, bis zum Ende des Jahres 2026 mit den Vereinen C und D entsprechende
Nutzungsverträge abzuschließen.
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Zu TNr. II 3.3 - N tz n auern:

Die Bewertungsrichtlinie wird bis zum Ende des Jahres 2026 in diesem Punkt konkretisiert. Vorran-
gig ist für die Kämmerei der Stadt Mittweida aber derzeitig das Aufholen der Jahresabschlüsse. Die
Änderung der Richtlinie wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 der Stadt Mittweida
erfolgen.

Zu TNr. II 4 - K ssen rüfun en:

Die Stadt Mittweida wird ab 2026 einmal im Jahr das für die örtliche Prüfung bestellte Wirtschafts-
prüfungsunternehmen konkret beauftragen, zeitlich losgelöst von den Jahresabschlussprüfungen
die erforderlichen Kassenprüfungen durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
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Mipther
Bürgermeister


